
Befristeter Arbeitsvertrag 
für Teilnehmende der Ausbildung zum 
Ausbau-Manager/in – Meisterplus für Raum und Fassade (m/w/d)

Zwischen		     
(Name der Firma / des Arbeitgebers)

			     
			(Anschrift)
-nachfolgend Arbeitgeber genannt-
und
			      geb. am      

[bookmark: Text6]			     
			(Anschrift)
-nachfolgend Arbeitnehmer genannt-

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1
Beginn und Inhalt des befristeten Arbeitsverhältnisses, Arbeitsort
1. Dieser Arbeitsvertrag ist aufschiebend bedingt auf den erfolgreichen Abschluss des vorausgehenden und zwischen den Parteien vereinbarten Ausbildungsverhältnisses und ist gleichzeitig zweckbefristet auf den Abschluss der Meisterausbildung im Stuckateurhandwerk; längstens aber bis zum Ablauf des mit dem Arbeitnehmer vereinbarten Ausbildungszeitraums im Rahmen des bestehenden Ausbildungsvertrags zum Ausbau-Manager/in - MeisterPlus für Raum und Fassade (m/w/d)“ vom      .

2. Die Einstellung erfolgt als Facharbeiter (LG II) am Ort des Betriebs.
3. Seine Tätigkeit umfasst dabei insbesondere folgende Aufgaben: 

· Praktische und theoretische Vorbereitung für die Meisterprüfung im Stuckateurhandwerk
·      
·      

	Der Arbeitnehmer kann auf allen Bau- oder sonstigen Arbeitsstellen des Betriebes eigesetzt werden (§ 7 Nr. 1 BRTV[footnoteRef:1]).  [1:  Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe (BRTV)] 

2.	Der Arbeitgeber geht aufgrund der Erklärungen des Arbeitnehmers davon aus, dass dieser die persönlichen Voraussetzungen für die Ausübung seiner Tätigkeit besitzt und ohne gesundheitliche Einschränkungen einsetzbar ist. 
3.	Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, bei Bedarf auch andere ihm zumutbare gleichwertige Arbeiten im Betrieb und auf der Baustelle zu übernehmen, soweit dies seinen Fähigkeiten und Kenntnissen entspricht. Macht der Arbeitgeber von seinem Recht Gebrauch, den Arbeitnehmer aus betrieblichen Gründen unter Wahrung seiner Interessen für eine andere, gleichwertige Tätigkeit einzusetzen, so hat er die bisherige Vergütung weiter zu entrichten.

§ 2
Arbeitsentgelt, Widerruf und Freiwilligkeitsvorbehalt
1. Der Arbeitnehmer wird in die Lohngruppe II eingruppiert und erhält einen Bruttostundenlohn, der sich wie folgt zusammensetzt:

Tariflohn der Lohngruppe II				      EUR
	+ Bauzuschlag						      EUR

	Gesamttarifstundenlohn				      EUR

	+ übertarifliche Zulage					      EUR

	Die übertarifliche Zulage kann aus wirtschaftlichen Gründen, insbesondere einer wirtschaftlichen Notlage des Arbeitgebers oder aus Gründen, die im Verhalten oder der in der Leistung des Arbeitsnehmers liegen, für die Zukunft widerrufen werden, sofern der widerrufene Vergütungsbestandteil nicht mehr als 25% der Gesamtvergütung ausmacht oder der Tariflohn unterschritten wird. Der Arbeitgeber hat hierbei billiges Ermessen auszuüben. Der Grund ist bei dem Widerruf zu nennen.
Die Zulage kann bei Tariflohnerhöhungen einschließlich rückwirkender Tariferhöhungen und Einmalzahlungen sowie bei Umgruppierungen angerechnet werden.
2. Anspruch und Höhe der Vergütung von Überstunden, Zulagen und Zuschlägen richten sich nach § 3 Nr. 5 und 6 BRTV sowie § 6 BRTV. 
3. Darüber hinaus sind die nachfolgenden Lohnbestandteile vereinbart bzw. unterliegen einer gesonderten Vereinbarung: 
·      
·      
4. Der Anspruch auf den Lohn sowie der Zulagen und Zuschläge wird gemäß § 5 Nr. 8.2 BRTV fällig und bargeldlos auf das vom Arbeitnehmer benannte Konto überwiesen.
	Bankverbindung
Kreditinstitut: 	     

IBAN:	 	              BIC:      

5. Fälligkeiten weiterer Lohnbestandteile: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Zur Deckung der durch Lohnabtretungen und Lohnpfändungen entstehenden Kosten kann der Arbeitgeber für die Bearbeitung 3 % des jeweils an den Gläubiger überwiesenen Betrages, mindestens aber 15,00 Euro für jeden Vorgang, bei der Lohnabrechnung einbehalten.
7. Gratifikationen oder sonstige (Jahres-)Sonderzahlungen, die zusätzlich zu den tarifvertraglich vorgesehenen Leistungen gewährt werden und nicht zuvor individuell zugesagt wurden, sind, auch wenn sie wiederholt gezahlt werden, freiwillige Leistungen des Arbeitgebers. Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf solche Leistungen oder auf eine bestimmte Höhe dieser Leistungen besteht auch bei wiederholter und vorbehaltsloser Zahlung nicht.

§ 3
Arbeitsvertragliche Pflichten, Nebentätigkeit 
1.	Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, die ihm übertragenen Arbeiten sorgfältig und gewissenhaft auszuführen.
2.	Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber jede andere Erwerbstätigkeit anzuzeigen. Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen, wenn sie die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers beinträchtigen könnte. Jede Konkurrenztätigkeit ist untersagt.
3.	Der Arbeitnehmer hat die für seinen Tätigkeitsbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften und die gesetzlichen Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einzuhalten und seinen Mitwirkungspflichten nachzukommen.

§ 4
Arbeitszeit, Pausen- und Ruhezeiten, Überstunden 
1. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit im Kalenderjahr beträgt       Stunden (§ 3 BRTV) und verteilt sich[footnoteRef:2]  [2: Zutreffendes bitte ankreuzen] 

☐	nach der tariflichen Arbeitszeit gemäß § 3 Ziff. 1.2 BRTV (Sommer-/ Winterarbeitszeit)
☐	nach der tariflichen Arbeitszeit gemäß § 3 Ziff. 1.2 BRTV mit der Möglichkeit des Arbeitszeitausgleichs innerhalb von zwei Wochen nach § 3 Ziff. 1.3 BRTV
☐	nach der betrieblichen Arbeitszeitverteilung (Arbeitszeitflexibilisierung) gemäß § 3 Ziff. 1.4 BRTV
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, eine Vereinbarung über die betriebliche Arbeitszeitverteilung (Arbeitszeitflexibilisierung) für die jeweiligen betrieblichen Ausgleichszeiträume abzuschließen.
2. Bis zum Ablauf der ursprünglichen Befristung nach § 1 Nr. 1 dieses Vertrags hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, die Verteilung der Arbeitszeiten - unter Berücksichtigung dringender betrieblicher Interessen - nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Im Anschluss bestimmt sich der Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit nach der betrieblichen Einteilung, die im Ermessen des Arbeitgebers liegt. 
3. Ab einer täglichen Arbeitszeit von sechs Stunden ist eine Pausenzeit von mindestens einer halben Stunde einzuhalten. Übersteigt die Arbeitszeit neun Stunden, erhöht sich die Pausenzeit auf zumindest 45 Minuten.
4. Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden (§§ 5, 14 ArbZG) einzuhalten. 
5. Der Arbeitnehmer ist bei betrieblicher Notwendigkeit und unter Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen auf Anordnung des Arbeitgebers zur Ableistung von Überstunden sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu Mehrarbeit verpflichtet (§ 3 Nr. 5.4 BRTV).

§ 5
Kurzarbeit
Der Arbeitgeber ist berechtigt, einseitig Kurzarbeit anzuordnen, wenn ein erheblicher Arbeitsausfall vorliegt, der auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis beruht, der Arbeitsausfall der Arbeitsverwaltung angezeigt und damit die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld nach §§ 95 ff. SGB III vorliegen. Dabei ist gegenüber dem Arbeitnehmer eine Ankündigungsfrist von zwei Kalenderwochen einzuhalten. Unter den vorstehenden Voraussetzungen verpflichtet sich der Arbeitnehmer, auf die entsprechende Anordnung des Arbeitgebers hin auch Kurzarbeit zu leisten. 
Die Kurzarbeit kann für eine Dauer von bis zu 12 Monaten und maximal bis zu einer Reduzierung der Arbeitszeit auf Kurzarbeit Null angeordnet werden. Für die Dauer der Kurzarbeit vermindert sich die in § 2 geregelte Vergütung im Verhältnis der ausgefallenen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit.
Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist die voraussichtliche Dauer der Kurzarbeit bekannt zu geben. § 4 Nr. 6.4 BRTV bleibt unberührt.
In der gesetzlichen Schlechtwetterzeit (1. Dezember bis 31. März) im Rahmen der Saison-Kurzarbeit nach § 101 SGB III bedarf es keiner Frist zur Ankündigung der Kurzarbeit

§ 6
Urlaub
Der Arbeitnehmer erhält Erholungsurlaub, deren Anspruch und Dauer sich nach § 8 BRTV richtet. 
§ 7
Arbeitsverhinderung und Krankheit
Eine Arbeitsverhinderung und deren voraussichtliche Dauer ist dem Arbeitgeber (grundsätzlich vor Arbeitsbeginn) unverzüglich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit über den dritten Kalendertag hinaus an, hat der Arbeitnehmer das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens am vierten Kalendertag ärztlich feststellen zu lassen, um die Erstellung einer elektronischen Bescheinigung durch die Krankenkasse zu ermöglichen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dies dem Arbeitgeber erneut unverzüglich vor Arbeitsbeginn anzuzeigen und eine erneute ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit treffen zu lassen. 
Darüber hat sich der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung aushändigen zu lassen, die im sog. Störfall (Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung der Krankenkasse nicht möglich) unter Schwärzung der personenbezogenen Krankheitsdaten des Arbeitnehmers dem Arbeitgeber als Nachweis vorzulegen ist.  
Ist der Arbeitnehmer nicht Versicherter einer gesetzlichen Krankenkasse oder wird die Arbeitsunfähigkeit durch einen Arzt festgestellt, der nicht an der vertragsärztlichen Versorgung teilnimmt, hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber zu den in Satz 2 und 3 genannten Zeitpunkten eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen.
Der Arbeitgeber kann im Einzelfall auch eine frühere Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bzw. die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit verlangen. Die Verpflichtung zur Vorlage der ärztlichen Bescheinigung bzw. Feststellung besteht auch, wenn der Arbeitnehmer keinen Anspruch mehr auf Entgeltfortzahlung hat.


§ 8
Mitführungs- und Vorlagepflicht von Ausweispapieren
1. Der Arbeitgeber weist den Arbeitnehmer darauf hin, dass der Arbeitnehmer aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verpflichtet ist, während der Arbeitszeit seinen Personalausweis, Pass oder einen entsprechenden Ausweis- oder Passersatz mitzuführen und den Behörden der Zollverwaltung auf Verlangen vorzulegen. Diese Verpflichtungen bestehen unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer auf dem Betriebsgelände (Werkstatt, Bauhof, Büro) oder auf Baustellen tätig ist.
2. Ein Verstoß gegen die Mitführungspflicht stellt eine Ordnungswidrigkeit des Arbeitnehmers dar und kann mit einem Bußgeld von bis zu 5.000,00 Euro belegt werden. Das Bußgeld wird nicht vom Arbeitgeber gezahlt.

§ 9
Vertragsstrafe bei Nichtantritt und Vertragsbruch
1. Nimmt der Arbeitnehmer die Arbeit nicht auf oder löst er das Arbeitsverhältnis schuldhaft ohne Rechtsgrund oder ohne Einhaltung der Kündigungsfrist, so verpflichtet er sich, für jeden Arbeitstag der Kündigungsfrist, den er nicht einhält, eine Vertragsstrafe in Höhe eines Tagesverdienstes (brutto) an den Arbeitgeber zu zahlen, begrenzt auf einen Bruttomonatslohn. 
2. Der Arbeitgeber kann im Übrigen den tatsächlich entstandenen darüberhinausgehenden Schaden gegen den Arbeitnehmer geltend machen. Auf den insgesamt entstandenen Schaden ist die Vertragsstrafe anzurechnen. 

§ 10
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
1. Während der ursprünglichen Befristungsabrede nach § 1 Nr. 1 dieses Vertrags ist die ordentliche Kündigung ausgeschlossen (§ 15 Abs. 4 TzBfG)
2. Die Kündigungsfristen richten sich nach § 11 des BRTV für das Baugewerbe. 
3. Jede Kündigung des Arbeitsverhältnisses bedarf der Schriftform. 
4. Möchte ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial nicht gerechtfertigt oder aus anderen Gründen unwirksam ist, muss er innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist (§ 4 KSchG).
5. Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, spätestens mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer die Voraussetzungen für den Bezug einer ungekürzten Rente wegen Alters (Regelaltersrente) aus der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt hat.
6. Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des Monats, in dem eine unbefristete Rente wegen voller Erwerbsminderung des Arbeitnehmers im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI festgestellt wird. Gewährt der Sozialversicherungsträger nur eine Rente wegen vollständiger Erwerbsminderung auf Zeit, ruht das Arbeitsverhältnis für den Bewilligungszeitraum dieser Rente, längstens jedoch bis zum Beendigungszeitpunkt gemäß vorstehendem Satz 1. 

§ 11
Verschwiegenheitspflicht
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und nach dessen Beendigung über alle betrieblichen Angelegenheiten, die ihm im Rahmen seiner Tätigkeit bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren und bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle betrieblichen Unterlagen herauszugeben.

§ 12
Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen
Soweit sich aus diesem Vertrag nichts anderes ergibt, finden die für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge für das Baugewerbe, insbesondere der Bundesrahmentarifvertrag (BRTV) sowie - falls angegeben - folgende Tarifverträge in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


§ 13
Sonstige Vereinbarungen

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

§ 14
Vertragsänderungen
Änderungen, Ergänzungen und Aufhebungen dieses Arbeitsvertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit sie nicht auf einer gesonderten Einzelabmachung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer beruhen. Dies gilt auch für Änderungen dieses Schriftformerfordernisses. Dies bedeutet, dass keine Ansprüche aufgrund betrieblicher Übung entstehen können.

Ort / Datum							Ort / Datum

(Unterschrift/Stempel des Arbeitgebers)			(Unterschrift des Arbeitnehmers)












Einzelvertragliche Vereinbarung
über die betriebliche ArbeitszeitverteilungAnlage 1

- Arbeitszeitflexibilisierung –




Zwischen
[bookmark: Text24]	der Firma	     
[bookmark: Text25]	vertreten durch	     
[bookmark: Text26][bookmark: Text27]	Straße	     	PLZ/Ort	     
		                                                       - Arbeitgeber -

und

[bookmark: Text28]	Herrn / Frau	     
[bookmark: Text29][bookmark: Text30]	Straße	     	PLZ/Ort	     
		                                                       - Arbeitnehmer -

wird über die betriebliche Arbeitszeitverteilung gemäß § 3 Nr. 1.4 BRTV folgende 
einzelvertragliche Vereinbarung abgeschlossen:


1. Ziel der Vereinbarung

Geschäftsleitung und Arbeitnehmer streben eine Erhöhung der produktiven Arbeitszeit und die Vermeidung auftrags- und witterungsbedingter Arbeitsausfälle an. Deshalb halten sie es für erforderlich, das zur Verfügung stehende tarifliche Arbeitszeitvolumen entsprechend der Auftragslage und der Witterungsverhältnisse auf die Werktage zu verteilen.

Durch diese Vereinbarung soll zum einen dem Bedürfnis des Betriebes nach höherer Produktivität durch eine den Produktionsbedingungen angepasste Arbeitszeitgestaltung und zum anderen dem Bedürfnis des Arbeitnehmers nach ganzjähriger Beschäftigung und nach einem verstetigten Monatslohn Rechnung getragen werden.

Zudem sollen die gesetzlichen Möglichkeiten zur Förderung der ganzjährigen Beschäftigung im Baugewerbe optimal genutzt werden, indem durch den Aufbau von Arbeitszeitguthaben die Inanspruchnahme von Saison-Kurzarbeitergeld in der gesetzlichen Schlechtwetterzeit möglichst vermieden und statt dessen durch die Einbringung von Arbeitszeitguthaben und die Gewährung von Zuschuss-Wintergeld das Einkommen der Arbeitnehmer in der Schlechtwetterzeit gesteigert wird.


2. Betriebliche Arbeitszeitverteilung

Zwischen der Geschäftsleitung und dem Arbeitnehmer besteht Einvernehmen, dass die betriebliche Arbeitszeit abweichend von der tariflichen Arbeitszeitverteilung (Sommer-/Winterarbeitszeit) entsprechend den betrieblichen Erfordernissen unterschiedlich auf die einzelnen Werktage verteilt wird. Zum Ausgleich für auftragsbedingte oder witterungsbedingte Arbeitszeitschwankungen kann der Arbeitgeber zuschlagsfrei 150 Arbeitsstunden vor- und 30 Arbeitsstunden nacharbeiten lassen (§ 3 Nr. 1.41 BRTV).

3. Durchführung

Zwischen Geschäftsleitung und Arbeitnehmer besteht Einvernehmen, dass die Festlegung der werktäglichen Arbeitszeit

[bookmark: Kontrollkästchen1]für	|_|	die einzelnen Kalenderwochen
[bookmark: Kontrollkästchen2][bookmark: Text33]	|_|	einen Zeitraum von      
[bookmark: Kontrollkästchen3][bookmark: Text34]	|_|	     

durch die Geschäftsleitung

[bookmark: Kontrollkästchen4]durch	|_|	Aushang (im Personalbüro/an der Baustelle/ ...)
[bookmark: Kontrollkästchen5]	|_|	Bekanntgabe (durch Poliere/Baustellenleiter/...)
[bookmark: Kontrollkästchen6][bookmark: Text35]	|_|	     

[bookmark: Kontrollkästchen7][bookmark: Text36]spätestens	|_|	am Freitag der Vorwoche bis       Uhr
[bookmark: Kontrollkästchen8][bookmark: Text37]	|_|	      Werktage im Voraus
[bookmark: Kontrollkästchen9][bookmark: Text38]	|_|	      
bekannt gegeben wird.

4. Monatslohn

Der Arbeitnehmer hat unabhängig von der jeweiligen monatlichen Arbeitszeit Anspruch auf einen verstetigten Monatslohn nach folgender Maßgabe:

|_|	178 GTL im Sommer (April bis November)
	164 GTL im Winter (Dezember bis März)
|_|	173 GTL in jedem Kalendermonat
|_|	schwankend nach Arbeitstagen 
	Winter: Montag bis Donnerstag = 8 Stunden; Freitag = 6 Stunden
	Sommer: Montag bis Donnerstag = 8,5 Stunden; Freitag = 7 Stunden
|_|	schwankend nach Arbeitstagen (	8 Stunden tägliche Arbeitszeit)

5. Ausgleichskonto

Für den Arbeitnehmer wird gemäß § 3 Nr. 1.43 BRTV ein individuelles Arbeitszeit- und Entgeltkonto 
(Ausgleichskonto) eingerichtet, welches Bestandteil der Lohnabrechnung ist. Auf diesem Ausgleichskonto wird die Differenz zwischen dem Lohn für die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und dem nach § 3 Nr. 1.42 BRTV errechneten Monatslohn gutgeschrieben bzw. belastet. Nach jeweils 12 Kalendermonaten endet ein Ausgleichszeitraum; ein am Ende des Ausgleichszeitraumes bestehendes Guthaben ist in den nächsten Ausgleichszeitraum zu übertragen. Die Absicherung des Ausgleichskontos wird entsprechend den tariflichen Bestimmungen durch den Arbeitgeber sichergestellt.

6 In-Kraft-Treten

[bookmark: Text40][bookmark: Text41][bookmark: Text42]Diese einzelvertragliche Vereinbarung tritt am       in Kraft und kann mit einer Frist von       Monaten, erstmals zum       gekündigt werden.
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___________________________________	______________________________________
Unterschrift Arbeitnehmer	Unterschrift/Stempel Arbeitgeber
1

